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Julius Schweizer, Basel

Vom legitimen Ort kirchlicher Musik im Gottesdienst

der reformierten Kirchen der deutschen Schweiz

Die Frage nach dem rechtmäßigen Ort der Musik ist für unsre
Kirchen eine Verlegenheit. Beim Großteil des Kirchenvolkes herrscht
die Meinung vor, es bestehe ein reformierter Gottesdienst ausschließlich

aus einer von zwei Gebeten und spärlichen Gemeindeliedern
umrahmten Wortverkündigung. Dieser Umrahmung könne gelegentlich
durch Chor und Orgel ein feierlicher Charakter verliehen werden.
Dies bedeutet aber, daß Chor und Orgel, aber auch dem Gesang der

Gemeinde, keine organische Aufgabe im Ablauf des Gottesdienstes
zukommt. Sie stehen daher ständig in Gefahr, ins Konzertmäßige
abzusinken.

Der Grund dieser Erscheinung ist zu suchen in jener «negativen
Tradition», die ihren Anfang nimmt im folgenschweren liturgischen
Experiment der Zürcher Reformation. Damals hat der Zürcher Rat
es verstanden, den verheißungsvollen Ansatz liturgischer Erneuerung
zu vernichten.

Das Unheil nimmt seinen Beginn mit der von Zwingli
mitunterzeichneten Eingabe an den Rat von Zürich vom Ende Mai 1524,

welche nichts weniger als das allsonntägliche Abendmahl verlangt.
Dabei soll es dem Einzelnen anheimgestellt sein, nach freiem Willen
an der Kommunion teilzunehmen. Die Ablehnung des Begehrens
bringt wohl das Zugeständnis von drei bis vier Abendmahlszeiten im
Jahr, damit aber auch eine liturgisch unzulänglich gemeisterte Form
der Massenkommunion mit ihrer Raumnot — das Abendmahl aber

wird in seiner Seltenheit gleichzeitig zum Fremdartig-Unheimlichen
und zum Ferneliegend-Unnötigen.

Übel stand es mit dem endgültig vom Sakrament getrennten Wort-
gottesdienst, dem durch seine Herkunft aus dem süddeutschen Wort-
und Beichtgottesdienst die Verbindung zu Musik und Abendmahl an
sich abging, wenn er auch in seiner zwinglischen Form, der Eingabe
von 1524 entsprechend, ein Gefälle auf das Sakrament hin aufwies.

Einen einleuchtenden Übergang vom Wortteil zum Abendmahlsteil
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haben unsre Kirchen bis heute nie mehr gefunden. Die Schuld daran
trägt allerdings nicht Zwingli.

Der zweite Eingriff des Rates in die werdende Zürcher Liturgie
mußte sich noch verheerender auswirken und den Versuch Zwingiis
vereiteln, dem im Chorraum der mittelalterlichen Kirche vor sich
gehenden farbenreichen Spiel das andersgeartete einem reformierten
Sakramentsgottesdienst eigene Geschehen in ebenso großer Anschaulichkeit

entgegenzusetzen. Dazu sollte die durch die Wortverkündigung

berufene Gemeinde als der das liturgische Geschehen überragend

tragende Partner in Erscheinung treten. War es der romanischen

und noch mehr der gotischen Periode kirchlicher Raumgestaltung

gegeben, durch Absetzung und Überhöhung des Chorraumes die
Trennung zweier Welten zu vollkommenster Anschauung zu bringen
und im Altarraum das Kommen des Christkönigs inmitten seiner Curia

sichtbar zu machen für die Gemeinde, die von ferne stand, so zeichnet

sich schon im Hochmittelalter die jenem Schauspiel innewohnende

Dynamik ab, die es aus dem sakralen Raum ausbrechen ließ,
um etwa in der Fronleichnamsprozession hinabzusteigen in den
Predigtraum der Kirche und hinauszuziehen in die Straßen der Stadt.
Parallel dazu läßt sich in den deutschsprachigen Städten unsres Landes

die Tendenz aufzeigen, dem heiligen Spiel, das sich im Chorraum
zum eigentlichen Schauspiel wandeln konnte — wie etwa das Spiel
der drei Marien am Ostermorgen — auf dem Platz vor der Kirche im
Mysterienspiel einen neuen Ort zu schaffen, wobei zu beachten ist,
daß auch hier die Zuschauer am Spiel nicht selbst beteiligt sind.

Das Besondere an Zwingiis Abendmahlsformular ist es, daß das

ferne Spiel im abgeschrankten sakralen Raum zu Ende geht. Der
Vorgang wird in seiner Ganzheit aus dem erhöhten Raum in den Predigtraum

verlegt, der sich zur Bühne weitet, auf welcher von der Schar
der Gläubigen getragen das Spiel von des Herren Nachtmahl heginnen

darf. Eingehende Regieanweisungen schreiben den Akteuren,
dem Episcopus, dem Archidiakon, den Diakonen und der Gemeinde
ihren Ort und die Art ihres Auftretens vor. In dem «vom Herrn selbst

gebotenen Tun» der Einsetzungsworte durch den Liturgen verlegt
sich das Gewicht vom Sprecher auf ein anschauliches Handeln.

Die gesamte Aktion aber wird getragen von der Gemeinde selbst,
welcher in wohlabgewogener Form der Hauptanteil am liturgischen
Reden vorbehalten ist. Im Wechselgespräch der Gemeinde, geführt
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und in Ordnung gehalten durch die Vertreter des kirchlichen Amtes,
die auf derselben Ebene stehen wie die Menge der Gläubigen, wird
nicht nur eingerahmt und verschönert, sondern bewußt liturgisch
geredet und gehandelt. So kommt es in Zürich zu einem Versuch eines

heiligen Spiels der Gemeinde im Predigtraum selbst.
Das Herabsteigen des Spiels aus dem Chorraum in den Predigtraum

der Kirche bringt es mit sich, daß die «alte Pracht», wie Zwingli sich
ausdrückt, gänzlich wegfällt. Die prächtigen Altäre verschwinden aus
dem nunmehr leeren Chorraum, die prunkvollen Gewänder der
Amtsträger fallen, der Glanz funkelnder Geräte erlischt, wenn auch Zwingli
zu sehr Aristokrat und Künstler ist, um auf Kultur und schöne Form
zu verzichten.

In diesem Herabsteigen von der hohen Bühne des Heiligen Spiels
auf die Ebene des Predigtraumes verliert auch das Reden und
Antworten der Gemeinde und ihrer Diener die letzten Anklänge an die
«alte Pracht». Nichts bleibt vom betörenden Glanz des Singens und
Musizierens, weggefallen sind Chöre, Orgel und Instrumentalmusik.
Auch jene Art des Musizierens, das Zwingli selbst komponierend und
ausübend gekannt hat, atmet zu sehr die alte Pracht und muß aus
dem Raum der Gemeinde weichen. Es bleibt die Gegenüberstellung
zweier Chöre innerhalb der Gemeinde, der Männer und der Frauen,
und deren antiphonales Sprechen auf zwei Tonhöhen in kandierender,

silbengebundener Rezitation, wie sie der Rhetorik des ausgehenden

Mittelalters nicht unbekannt war. Gerade hier aber wäre Raum

gewesen für ein den Gottesdienst tragendes und nicht nur umrahmendes

Singen und Spielen. Hier also hätte die Neubesinnung in unsren
Kirchen einzusetzen.

Die Entwicklung ging jedoch einen andern Weg. Der Zürcher Rat
wollte nicht gestatten, daß in seinen Kirchen die «Frauen gegen die
Männer sprechen». Damit aber war der Ansatzpunkt für das Neue

zerschlagen. Zwangsläufig gleitet von da an das liturgische Geschehen

zurück aus der Mitte der zur Untätigkeit verurteilten Gemeinde in
den Chorraum, in welchem wohl die Formeln Zwingiis weiterhin
erklingen, die antiphonale Lesung der liturgischen Stücke aber und das

Sprechen der Responsa ausschließlich Sache des Liturgen und seiner

Diakone wurde. Die Zeit des Barock läßt im sakralen Raum
städtischer Kirchen in ihrer Weise wieder ein imposantes Schauspiel
erstehen, in ländlichen Gemeinden aber, wo sich kein Diakon finden
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läßt, muß der Liturg alle Rollen des Spiels allein übernehmen und
zugleich für den Episkopus, die Diakone und die Gemeinde sprechen, in
lastender Vereinsamung.

Wohl war es gerade der Barockzeit gegeben auf dem Wege eines

zum Teil von Instrumenten begleiteten Gemeindesanges, aber auch
durch das Wiederaufleben von Orgel und Chören dieses monotonen
Gottesdienstes Herr zu werden. Doch steht dieses Singen und
Musizieren außerhalb des von Zwingli gemeinten Spieles der Gemeinde
und hat keine andere Funktion als jene einer feierlichen Einrahmung

des auch weiterhin einsamen Tuns des Liturgen. Ein das ganze
gottesdienstliche Geschehen tragendes liturgisches Singen blieb bis
heute in Vergessenheit. So wäre heute zu bedenken, ob nicht, ausgehend

von diesem Ansatzpunkt, Musik und Gesang im reformierten
Gottesdienst wieder seinen rechtmäßigen Ort gewinnen könnte.

Dabei aber wäre folgendes in Betracht zu ziehen. An die schweizerischen

Musiker richtet sich von hier aus gesehen die Frage, ob sie es

angesichts der Abgegriffenheit der Sprache für möglich halten, daß
sich für die Gemeinde singhare melodische Formeln finden ließen, in
welchen getragen durch Sprachrhythmus und Sprachmelodik das

Wort laut werden und zum Klingen gebracht werden kann.
Es müßte jedoch bei diesem Versuch darauf geachtet werden —•

der betonten Wortgebundenheit des reformierten Gottesdienstes
entsprechend —-, daß die Gewalt der Musik sich des Textes nie dergestalt
bemächtige, daß dieser von einem ihm wesensfremden Leben erfaßt
werde. Die musikalische Form darf nur hinweisendes Zeichen sein,

nur «Signum significans», und sich nie zum «Signum praebens«
wandeln, in dessen Macht es stünde, Offenbarung des Göttlichen zu werden

und Glauben in irgend einer Weise zu bewirken. Darum ist zu
betonen, daß es wesentlich geht um ein von Musik getragenes intensives

Sprechen, das der Gemeinde den Weg zu gemeinsamem Tragen des

Gottesdienstes öffnet und sie in antiphonaler Gestalt vor den Nächsten

im Gottesdienst stellt. Hierzu hätte allerdings eine Architektur
beizutragen, die vom Schema des Lehrsaales befreit, das in unsren
Kirchen einem gemeinsamen liturgischen Handeln im Wege steht.

Der Chor aber soll der Gemeinde helfend zur Seite stehen, wohl
auch an Stelle der Diakone des zwinglischen Formulars zu Worte kommen.

Dadurch wäre er der Gefahr des reinen Konzertierens enthoben.
Der Orgel endlich sei jenes Element ekstatischen Singens zugebilligt,
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das Augustin als das Vorrecht des Vorsängers im Gottesdienst kennt
und anerkennt. Im Ganzen dürfte dadurch unsre Kirche gemessen an
andern Kirchen nie über ein bescheidenes Dienen hinauskommen,
doch darf sie sich dessen getrösten, daß Gott auch und gerade den

liturgisch Armen zur Seite steht.

Konrad Ameln, Lüdenscheid

Die Wurzeln des deutschen Kirchenliedes der Reformation *

Das reformatorische Kirchenlied in den Volkssprachen gleicht
einem Baume, der seine Nahrung aus mehreren Wurzeln zieht. Eine
von ihnen ist der gregorianische Choral, der liturgische Gesang der
mittelalterlichen Kirche mit seinen lateinischen Stücken zum Ordi-
narium und Proprium missae, zu den Hören und anderen Gottesdiensten.

Alle Stücke des Ordinariums sind —- wenn man die tropierten
deutschen Kyrie mit einbezieht — zu deutschen Kirchenliedern
umgestaltet worden. Unter den Stücken des Propriums sind vor allem das

Halleluja mit der Sequenz und die Communio, aus dem Bereich der
Hören der Hymnus Vorbilder für neue Kirchenlieder geworden, die

zum Teil schon im Mittelalter in eine Volkssprache übertragen wurden;

die Texte sind meist getreue Übersetzungen, manchmal jedoch
sind sie frei umgestaltet und erweitert worden, besonders durch Martin

Luther. Er hat auch die Melodien oft mehr oder minder stark
bearbeitet, um sie seinen Dichtungen anzupassen.

Neben diesen unmittelbar zur Liturgie gehörenden Gesängen ist die

Cantio als eine der Wurzeln des Kirchenliedes zu nennen. Mit
diesem Namen bezeichnen wir das einstimmige lateinische Lied
geistlichen Inhalts, das nicht zur Liturgie im strengen Sinne gehört,
obwohl es sich textlich oft an das Benedicamus anschließt. Es ist dem

geistlichen Lied in der Volkssprache verwandt; das wird vor allem

* Der Vortrag erscheint ungekürzt mit Abbildungen und Notenbeispielen in
englischer Sprache im Concordia Publishing House, St. Louis, Missouri USA.
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